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' existierenden und zu schaffenden Bedingungen. Es geht 
stets um ein abgesichertes Risiko, selbst bei Entscheidun
gen und Handlungen mit komplizierten Ausgangssituatio
nen. In die Entscheidungsfindung sind nicht nur die ge
wünschten Varianten einzubeziehen und vorzubereiten, es 
müssen auch mögliche extreme positive wie insbesondere 
negative Alternativen mit betrachtet und bewertet wer
den.

— Das tiefere Eindringen in die objektiven Gesetze ist die 
unabdingbare Voraussetzung für vorzunehmende Normie
rungen auf diesem Gebiet. Solche Faktoren wie Varianz
breiten, Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten müssen 
auch einer rechtlichen Erfassung unterliegen.

— Unerläßlich ist der Kampf gegen den Subjektivismus im 
Handeln der Menschen, insbesondere gegen die Mißach
tung objektiver Entwicklungstendenzen und bestehender 
rechtlicher wie moralischer Normen.
Die im Zusammenhang mit der wissenschaftlich-techni

schen Revolution wachsende Verantwortung der Menschen 
für ihr Handeln kann nur durch eine den gesellschaftlichen 
Erfordernissen entsprechende Erziehung zu Verantwortungs
bewußtsein erreicht werden. Denken und Handeln der Men
schen muß also bewußt die Kenntnis der Ziele und Aufgaben 
der jeweiligen Tätigkeit, der Verhaltens- und damit auch der 
Rechtsnormen sowie der möglichen Schäden und Gefahren 
einbeziehen und setzt auch das Training von Schadens- und 
Gefahrensituationen voraus.

Im Mittelpunkt der weiteren Diskussion stand die Wer
tung menschlichen Handelns in den durch Wissenschaft und 
Technik hervorgerufenen besonderen Anforderungssituatio
nen. Vor allem aus strafrechtlicher Sicht sprachen hierzu Dr. 
H. P o m p o e s  (Oberrichter am Obersten Gericht) und Dr.
K.-H. P r a b u t z k i  (Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt 
der DDR). Sie verwiesen darauf, daß sich die Fahrlässigkeits
regelungen des Strafrechts der DDR grundsätzlich bewährt 
haben. In Theorie und Praxis ist jedoch die Bewertung fahr
lässigen Handelns in der Volkswirtschaft weiter zu analysie
ren. Dabei geht es vor allem darum, auch mittels des Rechts 
einerseits konsequent Verantwortungslosigkeit und Leichtfer
tigkeit zu bekämpfen und andererseits das Schöpfertum der 
Werktätigen in der Volkswirtschaft zu fördern. Dr. H. Pom
poes unterstrich darum die Forderung, die rechtliche Verant
wortlichkeit überhaupt für fahrlässiges Verhalten im wirt
schaftlichen Bereich aus der Sicht der Komplexität objektiver 
und subjektiver Faktoren zu begründen. Dabei ist die Voraus
sehbarkeit nicht vom Stand der nach dem Eintritt der Fol
gen gewonnenen Erkenntnisse zu prüfen, sondern aus der 
Sicht des Werktätigen während seiner Entscheidung zum Han
deln.

Prof. Dr. sc. A. F о г к e r (Sektion Staats- und Rechtswis
senschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena) sprach über 
die Beweisführung bei Fahrlässigkeitsdelikten und wies be
sonders darauf hin, daß gerade im Havariegeschehen auf 
Grund der oft gewaltigen Schadensfolgen und der Kompli
ziertheit der Prozesse die Ursachen- und Wirkungsanalyse 
eine Aufgabenstellung ist, die nur in enger Zusammenarbeit 
von Technikern, Naturwissenschaftlern, Kriminalisten und Ju
risten gelöst werden kann.

Prof. Dr. Ing. K o c h  (TU Dresden) befaßte sich mit Pro
blemen des Ingenieurrisikos. Aus der Sicht des Technikers 
und Bauingenieurs versteht er unter Fahrlässigkeit in diesem 
Zusammenhang die Nichtbeachtung der Höhe des Risikos. Er 
sieht die Ursachen des Ingenieurrisikos darin, daß in der 
Denk- und Arbeitsweise noch nicht durchgängig die dialek
tische Einheit von Notwendigkeit und Zufall beachtet und 
daß der Gegenstand der Entscheidung mitunter noch nicht 
als zeitlich verlaufender Vorgang mit zufälligen Unregelmä
ßigkeiten beurteilt wird. Zu berücksichtigen ist außerdem, 
daß das für die Vorbereitung der Entscheidung erfaßte Da
tenmaterial nie absolut vollständig sein kann und daß die Ent
scheidung unter dem Aspekt der Prognostizität der Ent
wicklung im wissenschaftlich-technischen Bereich zu treffen 
ist. Dabei differenziert er das Risiko in ein imvermeidbares 
Risiko (hier erfolgt eine Regelung in entsprechenden Berech- 
nungs- und Bauvorschriften, wobei zum Zeitpunkt ihrer For
mulierung bzw. Verbindlichkeit der wissenschaftlich-techni-

nische Erkenntnisstand oftmals bereits zu neuen Erkennt
nissen geführt hat), in ein vermeidbares Risiko (wobei nicht 
selten viele kleine Fehler in ihrer Summierung zu großen 
Schäden führen können) und in ein vorbedingtes Risiko (hier 
sind insbesondere ökonomische und materiell-technische As
pekte kennzeichnend).

Dr. L a n g e  (Zentralinstitut für Arbeitsschutz beim 
Staatssekretariat für Arbeit und Löhne, Dresden) ging davon 
aus, daß Entscheidungen und Handlungen gerade im wissen
schaftlich-technischen Bereich mit Unbestimmtheitsfaktoren 
behaftet sind. Es kommt künftig verstärkt darauf an, diese 
Faktoren in Grenzen zu halten und zugleich Initiative und 
Schöpfertum der Werktätigen zu fördern. Der Stellenwert von 
Wahrscheinlichkeitsberechnungen für die Ermittlung eines 
vertretbaren Risikos ist daher auch mit rechtlichen Mitteln 
weiter zu erhöhen, um damit die Entscheidungsfreude der 
Werktätigen in der Volkswirtschaft und zugleich ihre Rechts
sicherheit zielgerichtet zu fördern. Deshalb unterstrich Dr. sc. 
H. D e t t e n b o r n  (Akademie der Wissenschaften der DDR), 
daß, die gewachsenen Handlungs- und Entscheidungsanforde
rungen neue Kriterien der Entscheidungspsychologie bedin
gen und daß neue Entscheidungsmodelle differenzierter auf
zubereiten sind. Die Entscheidungsprozesse sind stets in ihrer 
Komplexität zu betrachten. Dabei können die als Grundlage 
der Entscheidung zu berücksichtigenden Interessen der ge
samten Gesellschaft durchaus verschiedene Entscheidungen 
aufweisen. Das sozialistische Recht sollte hier noch stärker 
der Stimulierung wissenschaftlich-technischer Prozesse dienen 
und ein größeres Entscheidungsfeld einräumen.

Daran anknüpfend unterstrich Prof. Dr. sc. T. S c h ö n 
r a t h  (Karl-Marx-Universität Leipzig) die Forderung, daß 
die Untersuchung fahrlässiger Handlungen nicht nur aus der 
Sicht des Rechtsverletzers erfolgen sollte, sondern auch unter 
der Sicht des angegriffenen und zu schützenden Objekts. Die 
interdisziplinäre Forschung zu juristischen Verantwortlich
keitsregelungen muß darauf gerichtet sein, einheitliche Krite
rien für die rechtliche Verantwortlichkeit generell zu fixieren, 
ohne die Spezifika in den einzelnen Rechtszweigen zu negie
ren. Eine künftig zu lösende Frage ist die subjektive Anre
chenbarkeit, wenn ein Kollektivsubjekt Rechte und Pflichten 
verletzt Weiter erforscht werden muß auch der Wir
kungszusammenhang von Maßnahmen strafrechtlicher Verant
wortlichkeit und anderen rechtlichen und außerrechtlichen 
Gewährleistungsmitteln.

Zur Erhöhung der rechtlichen Verantwortung und des 
Rechtsbewußtseins der in wissenschaftlich-technischen Berei
chen tätigen Werktätigen nahmen vor allem Praktiker Stel
lung und werteten Untersuchungen von Ordnungsstrafverfah
ren und Schadensanalysen hinsichtlich der Erscheinungsfor
men, Ursachen und Bedingungen von Verstößen gegen Ar
beitsschutzbestimmungen aus. Hier wurde sichtbar, daß be
sonders das Nichtbeachten elementarer Rechte und Pflichten 
(z. B. Nichtbeachten sicherheitstechnischer Erfordernisse, man
gelnde Kenntnis notwendiger Rechtsvorschriften, man
gelnde Konsequenzprognosen, Gewöhnung an Rechtsverlet
zungen oder mangelnde Kontrolltätigkeit) zu Verstößen gegen 
Arbeitsschutzbestimmungen geführt haben. Zugleich ist daraus 
aber zu erkennen, daß bereits der projektierende Ingenieur 
einen großen Einfluß auf die künftige Einhaltung der Gesetz
lichkeit, auf Fragen der Sicherheit und der Wirtschaftlichkeit 
hat und daß allen Ingenieuren und Technikern verstärkt die 
für ihre Tätigkeit erforderlichen Rechtskenntnisse vermittelt 
werden müssen.

Prof. Dr. habil. H. К u 1 к а (Karl-Marx-Universität Leip
zig) verwies aus der Sicht der Arbeitspsychologie auf die Not
wendigkeit künftiger Forschungsarbeit, allgemeingültige Er
kenntnisse für das Verhalten vor allem leitender Funktionäre 
in der Wirtschaft abzuleiten, diese Erkenntnisse bereits in de
ren Ausbildung und Qualifizierung einzubeziehen und damit 
stärker Rechtsverletzungen und wirtschaftlichen Schäden im 
wissenschaftlich-technischen Bereich entgegenzuwirken.

In seinem Schlußwort unterstrich Prof. Dr. sc. W. Orsche- 
kowski, daß der Erfahrungsaustausch der Konferenz eine 
wirksame Form der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft
lern und Praktikern war und kontinuierlich fortgesetzt wer-
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